
GTvEINoT UNTERRAMSERN
Gemei ndesch reiberei, Hau ptstrass e 28, 4588 U nterramsern
Tel. 077 494 17 61, Mail: gemeindevenvaltung@unterramsern.ch

Gesuch um Erteilung einer Bewilligung zur Durchflihrung eines Anlasses I Veranstaltung
(sämtliche Begriffe beziehen sith in gleicher Weise auf Frauen und Männer)

Das vollständig ausgefiiltte Formular ilt bei der Einwohnrrgemeinde Untenamscm, Hauptstrassc 28,

4Sg8 Unteramsem, spätcstens 3 Monatc vor derVuanstaltung ein:treichcn (die Einwohnergcrneinde kenn eine kürzerc

Frist setzen).

Onganirator / Verein

Verantwortl iche Person Name, Vorname:

Geb.datum:

Adresse:

PLZ/Ort:

Tel. P:

Tel. G:

Mobil:

E-Mail:

Veranstaltung

Art und Zeck derVeranstaltung:

Datum und Zeit: Am

Am

Arn

Am

Am

Durchführungsoft;

lnfrastruktur
(ru Ueruu.fre ötr€dli.he EinnEhtuEen)

Erwtrtete Sesucherzahl E bis zoo E bis 5oo

Getränke und Speiseangebot (zutreffende ankreuzen)

ü alkoholfreie Getränke E vergorene Getränke (Bier, Wein)

lf warme und kalte Speisen

Uhr

Uhr

Uhr

Uhr

Uhr

bis

bis

bis

bis

bis

von

von

von

von

von

genaue Ortsbezeichnung (2. B. wlrtschäftslokal, Turn-/ Mehrzweckhalle usw.)

E in einem Gebäude tr in Fe*hütte/zeh E im Freien

(Zutreffendes ankreuzen)

tr öffentlicherGrund E Privatgrund

{Die Einwilligung / Bewilligung der Gruildeigentümer muss vorliegen }

E Räume (bezelchnen):

trl Plätz€ / Strassen (bezeichnen):

[J Sanitäre Anlagen E Trinkwasserbezug

E Abwasser O elektrisrhe lnstallationen

[] über rooo

tr imWald

E bis eooo

D gebrannte Wasser (5chnäpse)



Der Gesuchsteller wird darauf aufmerksam gemacht, dass gemäss Art' fl Abs' :' und Abs' z der Lebensmitte[ und

Gebrauchsgegenständeverordnrng roIn z3lNovembepoJs (LGV; SR 8e7'oz) an Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren

keine arkohoriscr,"n c"trani'e-iJi"]g;.nära"" dürfen. lJut nrt. 4r Abs. r des Bundesgesetzes über die gebrannten wasser

vom 21. Junirg3u (Alkoholgesetz, AlkG; sR 68o) dürftn an Jugendliche unter r8.Jahren kiine gebrannten wasser abgegeben

werden. An Jugendliche r*ir.tten 16 und 18 Jatrren dÜrfen ledlglich vergorene alkoholische Getränke (Bier' Wein' Most'

Schaumwein), aber keine gebrannten Waeser (Sprrituosen, Apäritifs, Alcopops sowie deren Verdünnungen) abgegeben

werden. widerhandruns"";;;;;;,;J" srrl[a.r cereizes über das kantonale Strafrecht und die EinfÜhrung des

schweizerischen strafgesetzbucheivom r9. september r.9+o (EG stGB; BGs 3rr.e) sanktioniert'

Verlängerung der Öffnungszeit
Gewünschte Verlängerung bis

Musikalische Untcrhahung tr ja E nein Name der BandlDJ

Lautstärke des Konzertes / der Vorführung

unter 93 Dezibel (im Durchschnitt)

zwischen 93 - 95 Dezibel

zwischen 96 - roo Dezibel weniger als 3 Stunden

zwischen 96 - eoo Dezibel mehr als 3 Stunden

Einsatz von Laseranlagen

E zusätzliche bei

trja

trja
trja
trja

trja

E nein

El nein

E nein

E nein

El nein

Veranstaltungen mit einem elektroakustisch erzeugten oder verstärkten schall mit einem schallpegel von über 93 dB sowie

der Einsatz von Laseranlagen müssen gemäss scha-il- und Laserverordnung (5LV; sR 8:4.49) gemeldetwerden'

Der Veranstalter oder die Veranstalterin sind dafür verantwortlich, dass das Publikum und die Nachbarschaft vor

gesundheitsgefährdenden ichaileinwirkungen und Laserstrahlen geschützt ist und die Grenzwerte und die Bestimmungen der

sLV jedeaeit eingehahen werden. Die Genieinde und der Kanton 
-könn"n 

Kontrollen durchfÜhren. Die entsprechende

Bewilligung wird vom Amt für Umwelt erteilt.

Verkehrs- und Sicherheitskonzept

Für die Durchführung eines grösseren Anlasses muss zuhanden der Polizei aringend ein Verkehrs- und Sicherheits-konzept

eing;;cht *erOen.iind tUiRnlässe oder Veranstaltungen auf Kantonsstrassen einzig Verkehrsbe-schränkungen oder

verkehrsumleitungen notwendig, muss ein entsprecheides Gesuch mindestens r Monat im Voraus an die Polizei eingereicht werden'

Dies gilt auch fÜr das Anbringen entsprechenderVeranstaltungsreklamen.

Sicherheitsunternehmen (im Kanton Solothurn zugelassen): tr ja E nein

Beauftragte Sicherheitsunternehmung / Person (Name, Adresse, Tel''Nr')

Verantwortlicher fÜr den Sicherheitsdienst:

(Name, Adresse und Mobil)

Parkplätze E genÜgend an Ort

Verantwortlicher fÜr den Verkehrsdienst:
(Name, Adresse und Mobil)

Sicherheitsmassnahmen mit Polizei abgesprochen'

Sicherheitsmassnahmen mit Brandschutzexperte abgesprochen

trja

trja

EI nein

E nein



Sanitätsdienst und Sicherheitsmassna hmen

Sanitätsdienst:

Beauftragter Sanitätsdienst / Person (Name, Adresse, Tel'-Nr')

) Das sanitätsdienstliche Konzept, bzw, der Veftrag muss diesem Gesuch beiliegen'

Verantwortlicher fÜr den Sanitätsdienst:
(Name, Adresse und Mobil)

Sanitätskonzept mit solothurner spitäler AG, Leiter Rettungsdienst,

abgesprochen,

trja

trja

E nein

El nein

Voraussichtliche Gefahrenpotentiale (2.8. enge Zufahrten, stark befahrende Strassen oder Gewässer in unmittelbarer

umgebung, Alkohol-/Drogenkonsum, spezielle Personengruppen, witterungseinflÜsse etc,):

Gesuchunterlagen

tr Kaftenausschnitt Mst. übersicht r: z5'ooo / Detail e: 5'ooo mit Eintrag des Standortes und der beanspruchten Fläche;

tr Verkehrskonzept inkl. Situationsplan mit Zufahrt und Parkierung, Sperrungen, Umletungen, Rettungsachsen;

tr Situationsplan mit Eintrag der lnfrastrukturanlagen (Zette, Bars, sanitäre Anlagen, technische Anlagen, wasser,

Abwasser, Strom, Standort Einsatzleitung, Sanität usw');

tr Sicherheitskonzept mit Flucht- und Rettungsplan (2.8. nach l5O z36or) mit allen Eintragungen der

Sicherheitseinrichtungen wie Notausgänge, Fluchtwege, Fluchtwegkennzeichnungen, Löscheinrichtungen,

Sicherheitsbeleuchtung usw.;

tr SchriftlicheZustimmung des Grundeigentümers;

tr Abfall-, Bodenschutz-, Beschallungs- und Jugendschutzkonzept;

tr Weitere Unterlagen:

Die verantwortliche Person stellt das Gesuch um Erteilung der Bewilligung(en) und bestätigt:

tr handlungsfähig zu sein;

tr im Namen des Veranstalters handeln zu dürfen;

tr die Richtigkeit der gemachten Angaben

Ort / Datum Unterschrift



Gebühren für Anlas;bewilligungert

Der Gebührentarif für Anlassbewilligungen tritt nach der Genehmigung durch die Gemeindeversammlung rückwirkend

aufden r. Januar zo16 in Kraft,

Genehmigt durch den Gemeinderat am 24. Februar zorS'

Genehmigt durch die Gemeindeversammlung am u3. Juni zor.6.

Der Gemeindepräsident

Markus Menth Renate Schneider

Die

Veranstaltung Art, Zeiten, Aufirand Gebühr pro Tag / Stunde / Anlass

Tagesanlässe (bis uoo Personen) kommeziell mit Festwirtschaft CHF roo.oo / Tag

Tagesanlässe (ab zoo Personen) kommerziell mit Festwirtschaft CHF:-5o.oo / Tag

Tagesanlässe öffentlich, nicht kommerziell

Abendanlässe (Unterhaltung,

Kultur, Feier etc.)
öffentlich, kommerzie I l,

bis 5 Stunden
CHF eoo.oo / Anlass

Bewilligung zum Wirten ausserhalb von o1.oo Uhr-o5.oo Uhr
CHF roo.oo bis max. CHF 3oo.oo Pro
Anlass

Freinacht-Bewilligung in

Gastwirtschaft sbetrieben

pro Stunde (ab oo.3o Uhr bis

max. o5.oo Uhr)
CHF 4o.oo bis max. CHF r8o.oo

Grossveranstattungen (Chilbi,

Sportanlässe,
Musikveranstdltunqen etc.)

nach Aufirand
CHF 6o.oo i Stunde bis max.

CHF 3'ooo.oo

Ausstellungen (Tag der offenen
Türen, Fahrzeuge, etc.)

mit Festwirtschaft
CHF roo.oo / Tag bis max.

CHF 5oo.oo

Ausstellungen (fag der offenen
TÜren, Fahrzeuqe, Kunst etc.)

ohne Festwirtschaft
CHF 8o.oo / Tag bis max.

CHF 4oo.oo

Tombolen r% der Gesamtlossumme

CHF 8o.oo / Tag

CHF 5o.oo bis max. CHF 5oo.oo


